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RS OGH 1975/9/23 4Ob334/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1975

Norm

UWG §9 C1

Rechtssatz

Die Endung "a" bei "Therma" verwischt den Zusammenhang mit der Stammsilbe und die begri6iche Beziehung nicht.

Gegenüber der sinnprägenden Stammsilbe tritt die Endung "a" so stark in den Hintergrund, daß diese Endung den

Gesamteindruck des Wortes nicht verändert (vgl ÖBl 1965,72).
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